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Vereinbarung ausgeführt wurde und keine Mängel auf
weist, die die vereinbarte oder nach dem Vertrag vor
ausgesetzte Funktions- bzw. Leistungs- oder Nutzungs
fähigkeit beeinträchtigen. Das Verlangen des Auftrag
nehmers auf Abnahme setzt voraus, daß die Funktions- 
bzw. Leistungs- oder Nutzungsfähigkeit des Leistungs
gegenstandes durch Begehung, Funktionsprobe oder, 
soweit erforderlich, durch Probebetrieb nachgewiesen 
wurde und. wenn dies gesetzlich vorgeschrieben oder 
vereinbart ist, die sicherheitstechnische Abnahme durch 
staatliche Kontroll- und Überwachungsorgane erfolgt 
ist.

(2) Die Abnahme hat auch dann zu erfolgen, wenn

1. die Funktionsprobe oder der Probebetrieb aijg
Gründen, die der Auftraggeber verursacht hat 
oder die bei ihm aufgetreten sind, nicht durchge
führt werden kann .

2. die vertraglich festgelegte Leistungsfähigkeit erst 
entsprechend den bestätigten Vorbereitungsunter
lagen innerhalb einer bestimmten Zeit nach In
betriebnahme erreicht wird.

In diesem Fall kann der Auftraggeber nach Ablauf 
der Zeit eine gemeinsame Qualitätsprüfung for
dern. Die Durchführung der Qualitätsprüfung ist 
zu vereinbaren.

(3) Die Abnahme von selbständig nutzbaren Teilvor
haben und Investitionsobjekten (Teilabnahmen) soll 
vertraglich vereinbart werden.

(4) Eine zweckentsprechende Ingebrauchnahme vor 
der Abnahme gilt als Teil- oder Endabnahme, wenn dem 
keine gesetzliche Regelung entgegensteht oder die Part
ner nichts anderes vereinbart haben. Dem Auftraggeber 
stehen Forderungen wegen der bei der Ingebrauch
nahme feststellbaren Mängel nur zu, wenn er diese in
nerhalb eines Monats nach der Ingebrauchnahme ange
zeigt hat.

§7
Garantie

(1) Der Auftragnehmer ist zur Gewährung von Ga
rantie verpflichtet. Die Garantiepflicht des Auftragneh
mers erstreckt sich auch auf die von ihm erarbeiteten 
Vorbereitungsunterlagen.

(2) Die Garantiepflicht entfällt, wenn der Mangel auf
die vom Auftraggeber übergebene Dokumentation oder 
eine von ihm zur Verfügung gestellte Vorleistung zu
rückzuführen ist. In diesen Fällen hat der Auftragneh
mer den angezeigten Mangel auf Kosten des Auftrag
gebers zu einem zu vereinbarenden Termin zu beseiti
gen. Sf

(3) Die Forderung auf Nachbesserung ist ausgeschlos
sen, wenn die Mängelbeseitigung einen volkswirtschaft
lich nicht vertretbaren Aufwand erfordert. In diesem 
Falle ist eine dem Umfang des Mangels entsprechende 
Minderung zu vereinbaren.

§ 8
Garantiezeitrauin

(1) Der Garantiezeitraum und die Gewährung von 
Zusatzgarantie sind unter Berücksichtigung der speziel
len Bedingungen der Investition und der Beschaffen
heit des Leistungsgegenstandes zwischen den Betrieben 
zu vereinbaren; es sei denn, daß durch die Staatliche 
Bauaufsicht des Ministeriums für Bauwesen oder das

Deutsche Amt für Meßwesen und Warenprüfung ein 
Garantiezeitraum oder eine Zusatzgarantie festgelegt 
wurde. Haben die Betriebe keine Vereinbarung getrof
fen, oder wurden keine Festlegungen durch die im Satz 1 
genannten staatlichen Organe getroffen, beträgt die 
Garantiefrist, soweit nicht der § 42 Abs. 2 des Vertrags
gesetzes Anwendung findet,

1. für Ausrüstungen 12 Monate und

2. für Bauleistungen 2 Jahre. Für Gegenstände, die 
vom Auftragnehmer nur angeschlossen werden 
gilt eine Garantiefrist von 12 Monaten.

(2) Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Tage der 
Abnahme durch den jeweiligen Auftraggeber. Er endet 
für alle Investitionsleistungen nicht vor Ablauf des dem 
Investitionsauftraggeber zustehenden Garantiezeitrau
mes. Bei Investitionen sollen die Betriebe für Leistun
gen, die direkt mit dem Investitionsauftraggeber ver
traglich gebunden sind und die vor der Herstellung der 
Nutzungsfähigkeit der Investition abgenommen wer
den, zur Sicherung eines einheitlichen Garantiezeitrau
mes für die gesamte Investition Vereinbarungen über . 
eine angemessene Verlängerung des Garantiezeitrau
mes treffen. Haben die Betriebe eine Qualitätsprüfung 
gemäß § 6 Abs. 2 Ziff. 2 vereinbart, so endet der Ga
rantiezeitraum 3 Monate nach Durchführung der Qua
litätsprüfung, soweit er vorher abgelaufen sein würde. 
Die Vereinbarung oder die Festlegung von Höchst
fristen durch die im Abs. 1 genannten staatlichen 
Organe w ird hiervon nicht berührt.

(3) Der Garantiezeitraum für Vorbereitungsunter
lagen, Projekte, Projektteile oder sonstige Dokumenta
tionen der Investitionsvorbereitung und -durchführung 
endet mit Ablauf des gemäß den Absätzen 1 und 2 ver
einbarten oder festgelegten Zeitraumes.

§9
Ansprüche 

nach Ablauf des Garantiezeitraumes
Der Auftragnehmer ist zeitlich unbegrenzt zur Nach

besserung, Ersatzleistung oder Minderung verpflichtet, 
wenn ihm nachgewiesen wird, daß der Mangel auf eine 
gröbliche Verletzung der Pflicht zur qualitätsgerechten 
Leistung, insbesondere auf einen groben Verstoß gegen 
elementare Grundsätze der Konstruktion, der Projek
tierung oder der Fertigung und Montage von Ausrü
stungen sowie die anerkannten Regeln der Bautechnik 
zurückzuführen ist.

§10 ♦ 
Materielle Verantwortlichkeit

(1) Haben die Betriebe die Anwendung wissenschaft
lich-technischer Erkenntnisse, für die noch keine hin
reichenden Erfahrungen vorliegen, vereinbart, so kön
nen. für hieraus entstehende Leistungsstörungen von den 
gesetzlichen Bestimmungen abweichende Vereinbarun
gen über die Rechtsfolgen der materiellen Verantwort
lichkeit getroffen werden. Dies gilt nicht, wenn des sich 
aus der Anwendung solcher wissenschaftlichen Er
kenntnisse ergebende Risiko bei der Preisbildung be
rücksichtigt werden kann.

(2) Die Betriebe sollen für andere als im Vertrags
gesetz vorgesehene Fälle Vertragsstrafe vereinbaren, 
wenn dies zur Sicherung der termin- und qualitäts- . 
gerechten Vorbereitung und Durchführung der Investi- ) 
tion erforderlich ist.


